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Anlage 11:  
 

Einwilligungserklärung in das Erstellen und Verbreiten von Foto-, Film- und 
Tonaufnahmen zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

Vor- und Familienname des Kindes:   ___________________ 
 

Das Verbreiten und öffentliche Ausstellen von Aufnahmen, auf denen Personen allein oder in der Gruppe abgebildet 
sind, ist grundsätzlich nur mit Einwilligung der jeweils abgebildeten Personen zulässig (Recht am eigenen Bild - § 22 
Kunst-Urheber-Gesetz). 
 

Eltern ist das Fotografieren und Filmen in Kindertageseinrichtungen nur auf Veranstaltungen (Feste, Ausflüge) und nur 
mit der Einschränkung gestattet, dass die Aufnahmen über den Personenkreis der Einrichtung hinaus nicht öffentlich 
verbreitet und ausgestellt werden. 
 

Kindertageseinrichtungen verbreiten Informationen über ihr Leistungsangebot und ihre pädagogische Arbeit mit den 
Kindern in vielfältiger Weise, um diese öffentlich bekannt und sichtbar zu machen und um neue Familien zu gewinnen. 
Foto- und Filmaufnahmen über die Einrichtung, auf denen Kinder, Fachkräfte und Eltern in verschiedenen Aktivitäten 
abgebildet sind, spielen hierbei eine zentrale Rolle. 
 

Die Eltern willigen in das Verbreiten von Aufnahmen, auf denen auch ihr Kind bzw. sie selbst zu sehen sind, für folgende 
Zwecke - auch nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses - ein unter dem Vorbehalt, dass keine schutzwürdige 
Interessen des Kindes und der Familie beeinträchtigt werden: 
 

 Verwenden von Fotoaufnahmen, die die Einrichtung erstellt, für Druckerzeugnisse der Kindertageseinrichtung (z.B. 
Einrichtungskonzeption, Elternbriefe, Jahresberichte, Chroniken) 
 

 Vorführen von Foto- und Filmaufnahmen, die die Einrichtung oder eine andere Person im Auftrag erstellt, auf 
Elternabenden, in kommunalpolitischen Gremien und anderen Kreisen einer interessierten Öffentlichkeit 

 

 Veröffentlichen von Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder ein Pressevertreter erstellt, in lokalen 
Presseberichten über die Kindertageseinrichtung. 

 

In allen anderen Fällen wird bei Bedarf eine gesonderte schriftliche Einwilligung der Eltern eingeholt. Insbesondere wird 
bei Fotoaufnahmen, die die Kindertageseinrichtung für die lnternetpräsentation der Einrichtung verwenden möchte, 
den Eltern die Möglichkeit gegeben, die Bilder vor Abgabe der Einwilligungserklärung zu sehen. 
 

Eltern oder die Kindertageseinrichtung können ihre Fotos in der Kindertageseinrichtung auslegen bzw. ausstellen (z.B. 
für Nachbestellungen) oder auch Fotos und Videofilme auf digitalem Weg über Datenträger oder eine 
passwortgeschützte Internetseite an andere Eltern betreuter Kinder weitergeben, sofern keine schutzwürdigen 
Interessen beeinträchtigt werden und die Einrichtungsleitung alle Eltern über dieses Angebot informiert und innerhalb 
einer gesetzten Frist kein Widerspruch erfolgt. 
 

Den Eltern ist bekannt, dass die Verweigerung der oben stehenden Einwilligung keinerlei Auswirkung auf den 
Bildungs- und Betreuungsvertrag hat. 
 

 
 
 

Ort, Datum     Unterschrift der Eltern / Personensorgeberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Erklärung wurde entnommen und leicht überarbeitet aus: 
Reichert-Garschhammer, Eva: Qualitätsmanagement im Praxisfeld Kindertageseinrichtung (Bayern), Stand: September 2001, überarbeitet 2011 

Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen sowie Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) (Hrsg) 


